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BFH – Anhängige Verfahren 
 

 
 

 
 
 

 

AO § 175b: 
Bestandskraft, Änderung, Mitteilung, Zeitpunkt, Veranlagung  

Bundesfinanzhof Az: X R 25/22  
Kann ein bestandskräftiger Steuerbescheid nach § 175b AO geändert werden, wenn im 
Zeitpunkt der Veranlagung die erforderlichen Angaben für die Einbeziehung der Leib-
rente in seine Einkommensbesteuerung bereits korrekt erklärt wurden, das Finanzamt 
diese aber wegen der zu diesem Zeitpunkt noch nicht übermittelten Rentenbezugsmittei-
lungen nicht berücksichtigte? 

 

 
 
 

 

AO § 177: 
Änderungsmöglichkeit, Gesetzeslücke, Analoge Anwendung, Vereinnahmte Entgelte  

Bundesfinanzhof Az: V R 19/22  
1. Ist der Anwendungsbereich des § 177 AO in Fällen einer Änderung von Steuerbeschei-
den nach § 174 AO grundsätzlich eingeschränkt?2. Kann bei Änderungen der zeitlichen 
Zuordnung eines Umsatzes bei Dauersachverhalten eine gesetzliche Regelungslücke an-
zunehmen sein, die die analoge Anwendung des § 20 Satz 3 UStG rechtfertigt? 

 
 
 

 

AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a: 
Feststellungsbescheid, Personengesellschaft, Erlöschen, Inhaltsadressat, Nichtigkeit  

Bundesfinanzhof Az: IV R 4/23  
Ist ein an eine durch Anwachsung auf den letzten verbliebenen Gesellschafter vollbeen-
dete, nicht mehr existierende Personengesellschaft adressierter Gewinnfeststellungsbe-
scheid unbestimmt und nichtig, oder genügt es, wenn die von den Feststellungen betroffe-
nen Gesellschafter und die ihnen zugerechneten Besteuerungsgrundlagen aus dem Be-
scheid ersichtlich sind? 
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AO § 227: 
Säumniszuschlag, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Antrag  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 2/23  
Ist es im Zusammenhang mit dem Erlass von Säumniszuschlägen im Hinblick auf die 
Frage, ob der Steuerpflichtige nach erfolglosem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
bei der Finanzbehörde "alles getan hat" erforderlich, dass der Steuerpflichtige auch einen 
erfolglosen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung nach § 69 Abs. 3 FGO beim FG ge-
stellt hat und ggf. sogar eine erfolglose Beschwerde beim BFH eingelegt haben muss 
(vgl. § 128 Abs. 3 FGO)? 

 
 
 

 

AO § 32a Abs 1: 
Datenverarbeitung, Auskunft, Akteneinsicht, Kopie  

Bundesfinanzhof Az: IX R 22/22  
Hat der Steuerpflichtige einen Anspruch aus §§ 32a ff. AO oder nach der Datenschutz-
Grundverordnung auf Auskunft über die beim Finanzamt über ihn gespeicherten und ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf Zurverfügungstellung einer Kopie der Da-
ten? 

 
 
 

 

DSGVO Art 15: 
Datenschutzgrundverordnung, Auskunft, Anspruch  

Bundesfinanzhof Az: IX R 26/22  
In welchem Umfang und in welcher Form erwächst aus der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung ein Auskunftsanspruch gegenüber den Finanzbehörden? 

 
 
 

 

DSGVO Art 15: 
Datenschutz-Grundverordnung, Anspruch, Außenprüfung, Auskunft  

Bundesfinanzhof Az: IX R 1/23  
Auskunftsanspruch des Steuerpflichtigen im Rahmen einer Außenprüfung nach der Da-
tenschutz-Grundverordnung - Ob und in welchem Ausmaß eröffnet die Datenschutz-
Grundverordnung u.a. einen Anspruch für den Steuerpflichtigen auf Überlassung sämtli-
cher verarbeiteter Daten im Rahmen einer Außenprüfung, einschließlich der Metadaten 
(insbesondere automatisierte Entscheidungsfindung), bzw. auf detaillierte Auskunft hin-
sichtlich der Verarbeitung bis hin zur Auswertung und deren Interpretation? 
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DSGVO Art 15: 
Datenschutz-Grundverordnung, Auskunftsrecht, Akteneinsicht  

Bundesfinanzhof Az: IX R 2/23  
Zur Frage des Umfangs des Auskunftsrechts nach Art. 15 DSGVO. Begründet die 
DSGVO einen Anspruch auf Akteneinsicht? 

 
 
 

 

DSGVO Art 15: 
Datenschutzgrundverordnung, Steuerakten, Kopie, Zurverfügungstellung, Gewerbe-
steuermessbetrag  

Bundesfinanzhof Az: IX R 35/21  
Hat ein Steuerpflichtiger einen Anspruch gegenüber dem Finanzamt auf Zurverfügungs-
tellung einer physischen oder elektronischen Kopie der Steuerakten (hier bezüglich Daten 
zu den Gewerbesteuermessbeträgen)? 

 
 
 

 

DSGVO Art 15: 
Akteneinsicht, Datenschutzgrundverordnung, Bestandskraft, Ermessen  

Bundesfinanzhof Az: IX R 21/22  
Steht einem Steuerpflichtigen ein Anspruch auf Akteneinsicht in die Einkommensteuer-
akte 2015 im Nachgang zur zwischenzeitlich bereits eingetretenen Bestandskraft des Ein-
kommensteuerbescheides 2015 nach den Grundsätzen einer Ermessensentscheidung 
durch die Finanzbehörde und nach den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung 
zu? 

 
 
 

 

ErbStG § 3 Abs 1: 
Liechtenstein, Stiftung, Erbfall, Rente  

Bundesfinanzhof Az: II R 50/22  
Gehört zum Nachlass der Erblasserin ein ihr als Erstbegünstigte zugestandener Rentenan-
spruch aus einer liechtensteinischen Stiftung, sodass der Übergang des Rentenanspruchs 
auf die Nachbegünstigte der deutschen Erbschaftsteuer unterliegt? 
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EStG § 10 Abs 1 Nr 2: 
Vorsorgeaufwendungen, Steuerfreiheit, Abzugsfähigkeit, Arbeitslohn, Progressions-
vorbehalt, Sonderausgabe  

Bundesfinanzhof Az: X R 17/22  
1. Ist das für Vorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit steuerfreien Einnahmen stehen, geltende Abzugsverbot des § 10 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 Teilsatz 1 EStG anwendbar oder liegen die in § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 
Buchst. a bis c genannten Ausnahmevoraussetzungen vor, wenn der Arbeitslohn, den ein 
in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer einer internationalen Organisation bezieht, auf-
grund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens zwar nicht der deutschen Einkom-
mensteuer, wohl aber einer internen Steuer dieser Organisation unterliegt und die Organi-
sation von ihren Arbeitnehmern Beiträge zu einem eigenen Sozialversicherungssystem er-
hebt?2. hilfsweise: Ist es mit Verfassungsrecht (Art. 3 Abs. 1 GG, subjektives Nettoprin-
zip) und Unionsrecht (Arbeitnehmer-Freizügigkeit) vereinbar, dass ein in Deutschland an-
sässiger Arbeitnehmer einer internationalen Organisation, der steuerfreien Arbeitslohn 
bezieht, die Beiträge zum eigenen Sozialversicherungssystem dieser Organisation gemäß 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht als Sonderausgaben abziehen kann?3. weiter hilfs-
weise: Sind die Vorsorgeaufwendungen im Rahmen des auf den steuerfreien Arbeitslohn 
angewandten Progressionsvorbehalts (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG) steuersatzmin-
dernd zu berücksichtigen? 

 
 
 

 

EStG § 10 Abs 2 S 1 Nr 2: 
Sonderausgabe, Vorsorgeaufwendungen, Verein  

Bundesfinanzhof Az: X R 21/22  
Abziehbarkeit von Beiträgen an einen Solidarverein als Sonderausgaben: Sind Beiträge 
an eine nicht der Versicherungsaufsicht unterliegende Solidargemeinschaft als Vorsorge-
aufwendungen anzuerkennen? 

 
 
 

 

EStG § 10b Abs 1: 
Spende, Mitwirkungspflicht, Haftung, Nachweis, Beitreibung  

Bundesfinanzhof Az: X R 20/22  
1. Ist die Regelung des § 10b Abs. 1 Sätze 3 bis 5 EStG, wonach der Abzug von Spenden 
an nicht im Inland ansässige Zuwendungsempfänger voraussetzt, dass der Ansässigkeits-
staat kumulativ Amtshilfe und Unterstützung bei der Beitreibung leistet, mit Unionsrecht 
vereinbar?2. Falls die Frage (1) zu bejahen ist: Ist die Regelung des § 10b Abs. 1 Sätze 3 
bis 5 EStG unionskonform dahingehend auszulegen, dass ein Spendenabzug trotz fehlen-
der Unterstützung bei der Beitreibung dann zulässig ist, wenn der Steuerpflichtige im 
Rahmen seiner Mitwirkungspflicht sämtliche Nachweise erbringt, die die deutschen Fi-
nanzbehörden in die Lage versetzen, die tatbestandlichen Voraussetzungen für den Spen-
denabzug und die tatsächliche zweckentsprechende Verwendung der Spende zu prüfen, so 
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dass die Entstehung eines Haftungsfalls i.S.d. § 10b Abs. 4 EStG und damit einhergehend 
die Notwendigkeit einer Beitreibungshilfe des Drittstaats ausgeschlossen erscheint? 

 
 
 

 

EStG § 12: 
Außergewöhnliche Belastung, Ärztliche Verordnung, Wassergymnastik, Fitnessstu-
dio, Fitnessstudiobeiträge, Funktionstraining, Mitgliedschaft, Krankheitskosten  

Bundesfinanzhof Az: VI R 1/23  
Sind zwangsweise entstehende Aufwendungen für die (Teil-)Mitgliedschaft in einem Fit-
nessstudio als außergewöhnliche Belastung steuerlich berücksichtigungsfähig, um dort 
die wöchentlich angebotenen Funktionstrainings in Form von ärztlich verordneter Was-
sergymnastik in Anspruch nehmen zu können? 
Steht die im betreffenden Modul inkludierte und nicht abwählbare Nutzungsmöglichkeit 
u.a. des Saunabereichs und anderer (nicht ärztlich verordneter) Aqua-Fitnesskurse des Fit-
nessstudios einer steuerlichen Berücksichtigung entgegen? 
Zur Einordnung: Die nicht im Streit befindlichen Kurskosten rechnete das Fitnessstudio 
direkt mit der betreffenden gesetzlichen Krankenversicherung ab. 

 
 
 

 

EStG § 17 Abs 1 S 1: 
Wesentliche Beteiligung, Wesentlichkeitsgrenze  

Bundesfinanzhof Az: IX R 7/23  
Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze i.S. von § 17 EStG von 10 auf 1% - Keine veranla-
gungszeitraumbezogene Betrachtungsweise bei der Ermittlung der maßgeblichen Beteili-
gungsquote in den letzten fünf Jahren? 
Das Revisionsverfahren wurde bisher unter IX R 19/12 geführt und war dort ausgesetzt 
bis zu einer Entscheidung des BVerfG in dem Verfahren 2 BvR 364/13. Das BVerfG hat 
die Verfassungsbeschwerde mit dortigem Beschluss vom 06.01.2023 - 2 BvR 364/13 
nicht zur Entscheidung angenommen. Der Aussetzungsgrund für das Revisionsverfahren 
IX R 19/12 ist damit entfallen. Das Revisionsverfahren wird unter IX R 7/23 fortgeführt. 

 
 
 

 

EStG § 17 Abs 1 S 1: 
Unentgeltlichkeit, Wesentliche Beteiligung, Verfassungsmäßigkeit  

Bundesfinanzhof Az: IX R 8/23  
Führt die fehlende Begrifflichkeit einer "wesentlichen Beteiligung" in der geänderten Fas-
sung des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes -StSenkG- vom 23. 
Oktober 2000 (BGBl I 2000, 1433) bei Unentgeltlichkeitsfällen des § 17 Abs. 1 Satz 4 
EStG zu keiner "veranlagungszeitraumbezogenen" Betrachtung? 
Ist § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG i.d.F. des StSenkG verfassungsgemäß? 
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Das Revisionsverfahren wurde bisher unter IX R 37/15 geführt und war dort ausgesetzt 
bis zu einer Entscheidung des BVerfG in dem Verfahren 2 BvR 364/13. Das BVerfG hat 
die Verfassungsbeschwerde mit dortigem Beschluss vom 06.01.2023 - 2 BvR 364/13 
nicht zur Entscheidung angenommen. Der Aussetzungsgrund für das Revisionsverfahren 
IX R 37/15 ist damit entfallen. Das Revisionsverfahren wird unter IX R 8/23 fortgeführt. 

 
 
 

 

EStG § 17 Abs 1 S 1: 
Unentgeltlichkeit, Wesentliche Beteiligung, Verfassungsmäßigkeit  

Bundesfinanzhof Az: IX R 9/23  
Führt die fehlende Begrifflichkeit einer "wesentlichen Beteiligung" in der geänderten Fas-
sung des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes -StSenkG- vom 23. 
Oktober 2000 (BGBl I 2000, 1433) bei Unentgeltlichkeitsfällen des § 17 Abs. 1 Satz 4 
EStG zu keiner "veranlagungszeitraumbezogenen" Betrachtung? 
Ist § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG i.d.F. des StSenkG verfassungsgemäß? 
Das Revisionsverfahren wurde bisher unter IX R 38/15 geführt und war dort ausgesetzt 
bis zu einer Entscheidung des BVerfG in dem Verfahren 2 BvR 364/13. Das BVerfG hat 
die Verfassungsbeschwerde mit dortigem Beschluss vom 06.01.2023 - 2 BvR 364/13 
nicht zur Entscheidung angenommen. Der Aussetzungsgrund für das Revisionsverfahren 
IX R 38/15 ist damit entfallen. Das Revisionsverfahren wird unter IX R 9/23 fortgeführt. 

 
 
 

 

EStG § 20 Abs 1 Nr 7: 
Zinsanteil, Schenkung, Doppelbesteuerung, Abzinsung, Wertsicherungsklausel  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 1/23  
Zum Ansatz von Zinserträgen aus einer ratierlichen und unverzinslichen Kaufpreiszah-
lung für ein GrundstückIst eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung darin zu sehen, 
dass bei der Übertragung eines Grundstücks sowohl ertragsteuerrechtliche Konsequenzen 
im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen beim Schenker gezogen werden (§ 20 
Abs 1 Nr. 7 EStG) als auch ein schenkungsteuerlicher Vorgang gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG beim Bereicherten berücksichtigt wird? Schließen eine vereinbarte Wertsiche-
rungsklausel und ein vereinbarter Zinsaufschlag als wirtschaftlicher Vorteil die Anwen-
dung des § 12 Abs. 3 BewG aus? Ist der Zinssatz in Höhe von 5,5 % für die Abzinsung 
gemäß § 12 Abs. 3 BewG ab 2015 verfassungswidrig? 
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EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst aa S 3: 
Alter, Altersgrenze, Altersrente, Anspruch, Antrag, Aufschub, Auslegung, Beginn, be-
rufsständisches Versorgungswerk, Besteuerungsanteil, Rente, Rentenbeginn, Renten-
einkünfte, Sonstige Einkünfte, steuerfreier Teil, Steuergerechtigkeit, Stichtag  

Bundesverfassungsgericht Az: 2 BvR 2212/22  
Jahr des Rentenbeginns bei aufgeschobener Altersrente--Verfassungsbeschwerde-- 

 
 
 

 

EStG § 4 Abs 3 S 4: 
Beteiligung, Einnahmeüberschussrechnung, Zeitpunkt, Verlust, Teilwert, Wahlrecht, 
Insolvenz  

Bundesfinanzhof Az: X R 11/22  
Steht dem Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, ebenso 
wie bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG im Rahmen der Bewertung mit dem 
niedrigeren Teilwert nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG, hinsichtlich des Zeitpunkts der 
Geltendmachung des Verlusts einer im Betriebsvermögen gehaltenen Beteiligung vor 
dem Hintergrund des § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG und der darin enthaltenen Regelungslücke 
hinsichtlich eines entschädigungslosen Verlusts einer Beteiligung wie vorliegend ein 
Wahlrecht zur Geltendmachung des Verlusts zu?Können die für den Erwerb einer Beteili-
gung aufgewandten Mittel in den Fällen, in denen über das Vermögen der Gesellschaft 
das Insolvenzverfahren eröffnet ist, in Fällen der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
bereits vor Beendigung des Insolvenzverfahrens endgültig verloren im Sinne der BFH-
Urteile vom 23.11.1978 – IV R 146/75 sowie vom 05.11.2015 – III R 12/13 sein?Sind die 
Rechtsgrundsätze zur Verlustberücksichtigung nach § 17 Abs. 4 EStG insoweit entspre-
chend anwendbar und führt der Antrag nach § 213 InsO zu einer anderen Beurteilung? 

 
 
 

 

EStG § 4: 
Rückstellung, Handelsvertreter, Forderung, Provision, Außenprüfung, Aktivierung  

Bundesfinanzhof Az: X R 12/22  
1. Zu welchem Zeitpunkt sind Provisionsforderungen aus einer Tätigkeit als Versiche-
rungsvermittler unter Beachtung des § 92 Abs. 4 HGB zu aktivieren?2. Ist eine Forderung 
des Versicherungsvermittlers gegen den Versicherer auf Auszahlung weiterer (vorläufig 
einbehaltener) Provisionen in Höhe ihres Ist-Stands anzusetzen oder ist ein --tatsächlich 
nicht erreichter-- Soll-Bestand maßgeblich?3. Hat der Kläger eine in einer früheren Au-
ßenprüfung vorgenommene gewinnerhöhende Nachaktivierung einer Forderung in seinen 
Steuerbilanzen nicht nachvollzogen, so dass in dieser Höhe nicht nochmals eine gewinn-
erhöhende Nachaktivierung vorgenommen werden darf? 
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EStG § 4: 
Rückstellung, Handelsvertreter, Forderung, Provision, Außenprüfung, Aktivierung  

Bundesfinanzhof Az: X R 13/22  
1. Zu welchem Zeitpunkt sind Provisionsforderungen aus einer Tätigkeit als Versiche-
rungsvermittler unter Beachtung des § 92 Abs. 4 HGB zu aktivieren?2. Ist eine Forderung 
des Versicherungsvermittlers gegen den Versicherer auf Auszahlung weiterer (vorläufig 
einbehaltener) Provisionen in Höhe ihres Ist-Stands anzusetzen oder ist ein --tatsächlich 
nicht erreichter-- Soll-Bestand maßgeblich?3. Hat der Kläger eine in einer früheren Au-
ßenprüfung vorgenommene gewinnerhöhende Nachaktivierung einer Forderung in seinen 
Steuerbilanzen nicht nachvollzogen, so dass in dieser Höhe nicht nochmals eine gewinn-
erhöhende Nachaktivierung vorgenommen werden darf? 

 
 
 

 

FGO § 41: 
GSA Fleisch, Feststellung  

Bundesfinanzhof Az: VII R 3/23  
Kann die Frage, ob eine Firma einen Betrieb bzw. eine selbständige Betriebsabteilung der Fleischwirt-

schaft i.S.v. § 2 Abs 1 GSA Fleisch i.V.m. § 6 Abs 9 AEntG unterhält im Rahmen einer Feststellungs-

klage geklärt werden, in welcher mittels Zwischengerichtsbescheid die Feststellung des Bestehens o-

der Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses getroffen wird. 

 
 
 

 

GewStG § 9 Nr 1 S 2: 
Gewerbesteuermessbetrag, Erweiterte Kürzung, Grundbesitzverwaltung, Forderung  

Bundesfinanzhof Az: III R 1/23  
1. Welche Anforderungen sind an eine Tätigkeit zu stellen, welche der Veräußerung des 
einzigen und letzten Grundstücks durch ein grundbesitzverwaltendes Unternehmen i.S. 
von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nachfolgt, damit dieses in zeitlicher Hinsicht nicht mehr i.S. 
von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ausschließlich eigenen Grundbesitz verwaltet und genutzt 
hat? 
2. Muss es sich dazu um eine für die Einkünfteerzielung und damit auch für die Gewerbe-
steuer relevante Tätigkeit handeln oder genügt auch das bloße Innehaben von ertraglosen 
Forderungen? 

 
 
 

 

GG Art 20 Abs 3: 
Akteneinsicht, Steuergeheimnis, Betriebsprüfung  

Bundesfinanzhof Az: IX R 27/22  
Hat der Steuerpflichtige einen Anspruch gemäß Art. 20 Abs. 3, Art. 19 Abs. 4 GG und 
Art. 41 Abs. 2 Buchst. a EU-GR-Charta auf vollständige Akteneinsicht, inklusive einer 
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anonymen Anzeige im Betriebsprüfungsverfahren entgegen den Beschränkungen auf-
grund des Steuergeheimnisses i.S. des § 30 AO? 

 
 
 

 

GrEStG § 1 Abs 2a S 1: 
Einbringung, Grunderwerbsteuer, Steuerbefreiung  

Bundesfinanzhof Az: II R 46/22  
Ist im Rahmen einer Einbringung der Erwerb einer Vorratsgesellschaft vergleichbar mit 
den Fällen der Umwandlung zur Neugründung (vgl. § 123 UmwG), sodass die Vorbehal-
tensfristen des § 6a Satz 4 GrEStG nicht eingehalten werden müssen? 

 
 
 

 

GrEStG § 6a: 
Grunderwerbsteuer, Steuerbegünstigung, Abspaltung, Neugründung  

Bundesfinanzhof Az: II R 56/22  
Greift die Steuerbefreiung gemäß § 6a GrEStG auch bei der Abspaltung zur Neugrün-
dung, wenn die neu gegründete Gesellschaft nicht an der abspaltenden Gesellschaft betei-
ligt ist, aber eine Personenidentität besteht? 

 
 
 

 

InsO § 55 Abs 4: 
Stromsteuer, Säumniszuschlag, Masseverbindlichkeit, Leistungsgebot  

Bundesfinanzhof Az: VII R 35/22  
Stellen ausbleibende Stromsteuervorauszahlungen nach Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens eine Masseverbindlichkeit dar?Können entsprechend entstandene Säumniszuschläge 
zur Stromsteuer eine Masseverbindlichkeit darstellen?Liegt nach § 55 Abs 4 InsO eine 
Ungleichbehandlung von Verbindlichkeiten aus dem Steuerschuldverhältnis im Insol-
venzverfahren in Eigenverwaltung und im Regelinsolvenzverfahren vor und damit Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Vorschrift? 

 
 
 

 

KStG § 14 Abs 3: 
Organschaft, Gewinnausschüttung, Rückwirkungsverbot  

Bundesfinanzhof Az: I R 16/23  
1. Verstößt die Qualifikation vororganschaftlich verursachter Mehrabführungen als Ge-
winnausschüttung durch § 14 Abs. 3 KStG 2002 i.d.F. des EURLUmsG (BGBl I 2004, 
3330) gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot?2. Das Verfahren wurde 
durch Beschluss vom 27.11.2013 - I R 36/13 ausgesetzt und dem BVerfG (dortiges Az.: 2 
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BvL 18/14) gemäß Art. 100 Abs. 1 GG vorgelegt.3. Nach dem Beschluss des BVerfG 
vom 14.12.2022 - 2 BvL 7/13, 2 BvL 18/14 wird der Rechtsstreit unter dem neuen Az. I 
R 16/23 (I R 36/13) fortgeführt. 

 
 
 

 

KStG § 14 Abs 3: 
Organschaft, Gewinnausschüttung, Rechtsstaat, Gleichheitsgrundsatz  

Bundesfinanzhof Az: I R 15/23  
1. Verstößt die Qualifikation vororganschaftlich verursachter Mehrabführungen als Ge-
winnausschüttung durch § 14 Abs. 3 KStG 2002 i.d.F. des EURLUmsG (BGBl I 2004, 
3330) gegen das Rechtsstaatsprinzip oder den Gleichheitsgrundsatz?2. Das Verfahren 
wurde durch Beschluss vom 05.06.2013 - I R 38/11 ausgesetzt und dem BVerfG (dortiges 
Az.: 2 BvL 7/13) gemäß Art. 100 Abs. 1 GG vorgelegt.3. Nach dem Beschluss des 
BVerfG vom 14.12.2022 - 2 BvL 7/13, 2 BvL 18/14 wird der Rechtsstreit unter dem 
neuen Az. I R 15/23 (I R 38/11) fortgeführt. 

 
 
 

 

KStG § 36 Abs 4: 
Verwendbares Eigenkapital, Umgliederung, Halbeinkünfteverfahren, Anrechnungs-
verfahren, Rückwirkung  

Bundesfinanzhof Az: I R 22/23  
1. Sind die Umgliederungsvorschriften zum Übergang vom körperschaftsteuerlichen An-
rechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren verfassungsgemäß?2. Ist § 36 Abs. 4 KStG in § 
34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010 verfassungskonform auszulegen, um bei Anwen-
dung der gesetzlichen Neuregelung einen - verfassungswidrigen - umgliederungsbeding-
ten Verlust an Körperschaftsteuerminderungspotential zu vermeiden?3. Das Verfahren 
wurde durch Beschluss vom 11.11.2015 - I R 7/15 bis zur Entscheidung des BVerfG in 
den Verfahren 2 BvR 1424/15 und 2 BvL 29/14 ausgesetzt.4. Nach den Beschlüssen des 
BVerfG vom 24.11.2022 - 2 BvR 1424/15 und vom 06.12.2022 - 2 BvL 29/14 wird der 
Rechtsstreit unter dem neuen Az. I R 22/23 (I R 7/15) fortgeführt. 

 
 
 

 

KStG § 8 Abs 3 S 2: 
Verdeckte Gewinnausschüttung, Versorgungszusage, Verzinsung  

Bundesfinanzhof Az: I R 4/23  
Versorgungszusage - verdeckte GewinnausschüttungGibt es einen Höchstprozentsatz für 
die Verzinsung einer Versorgungszusage und hat die Herkunft der Mittel (arbeitgeber- o-
der arbeitnehmerfinanziert) auf die Höhe der zulässigen Verzinsung einen Einfluss? 
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KStG § 8 Abs 7 S 1 Nr 2: 
Dauerverlustgeschäfte, Organschaft, Sparte, Verlustverrechnung  

Bundesfinanzhof Az: I R 5/23  
Organschaft - Dauerverlustgeschäfte - SpartenrechnungIst es ausgeschlossen, Wirt-
schaftsgüter des Organträgers der Sparte nach § 8 Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 7 Satz 1 
Nr. 2 KStG 2002 i.d.F. des JStG 2009 zuzuordnen? 

 
 
 

 

UmwStG § 3 J: 2006: 
Verschmelzung, Buchwertfortführung, Antrag, Übernahmeverlust, Abzugsverbot, 
Verfassungsmäßigkeit  

Bundesfinanzhof Az: IV R 3/23  
Kann der in der notariellen Urkunde betreffend die Verschmelzung einer GmbH auf ihre 
Muttergesellschaft, eine GmbH & Co. KG, bei den "steuerlichen Regelungen" enthaltene 
Passus, dass die Verschmelzung zu Buchwerten erfolge und "der Antrag auf Buchwer-
tübertragung ... hiermit gestellt" werde, als an das FA gerichteter Antrag auf Buchwert-
fortführung angesehen werden? Kann ein solcher Antrag auch durch schlüssiges Verhal-
ten gestellt werden, indem die übertragende Gesellschaft entsprechende Steuererklärun-
gen einreicht? Ist der Ausschluss der Berücksichtigung eines Übernahmeverlusts nach § 4 
Abs. 6 UmwStG verfassungsgemäß? 

 


